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ichhinsichtläuserSchulh der Gemeindewird sämtliche Lyss-BusswilGemeinderatDer gebeten
MassnahmenbaulichenZUund welcheberichtenn zuklimatischeihrer Tauglichkeit prüfen

und einreduzierenüberh zuwirksamdieum sommerliche itzungwerden können,getroffen
sicherzustellen.Schülerlnnenfür undLernklima

ln den Sommermonaten leiden Schülerlnnen und Lehrpersonen
das Lernen und Lehren erheblich erschwert. Besonders gravierend ist die Situation im Schulhaus

Grentschel:
r Das im Jahr 2004 errichtete Schulhaus weist auf beiden Längsseiten durchgehend

verglaste Fassaden auf, was zu einer starken Sonneneinstrahlung führt.

r Ein wirksames System zur Beschattung der Fensterflächen ist bislang nicht vorhanden-

. Aus Sicherheitsgründen müssen die Fenster während der Nacht geschlossen bleiben,

wodurch sich die wärme über mehrere Tage hinweg im Gebäude staut.

Angesichts zunehmender sommerlicher Hitzewellen ist es dringend erforderlich, alle Schulhäuser

auf ihre klimatische Tauglichkeit zu überprüfen und bauliche sowie funktionale Lösungen zu

unter übermässiger Hitze, was
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Rechtliche Grundlagen Parlamentarische Vorstösse
Mittels Postulat kann verlangt werden, dass der Gemeinderat ein bestimmtes Geschäft aus dem

Zustäindigkeitsbereich der Stimmberechtigten, des Grossen Gemeinderates oder des

Gemeindlrates prüft. Der Gemeinderat entscheidet, ob er zuhanden des Grossen Gemeinderates

eine Vorlage ausarbeitet.
o Artikel 41 Gemeindeordnung
o Artikel 30 bis Artikel 36 Geschäftsordnung für den Grossen Gemeinderat
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